Tip des Monats 9/06
Baumprüfungen
Ein Autofahrer befuhr eine von Bäumen gesäumte Landstrasse. Sein Wagen wurde durch einen ca 5 Meter langen herabfallenden Ast beschädigt. Der Autofahrer verlangte Schadensersatz.

Das Oberlandesgericht Brandenburg entsprach dessen Regressforderungen. Nach Ansicht der Richter müssen Länder und Gemeinden Bäume entlang von Strassen regelmässig überprüfen. Hierbei sei in jedem Jahr mindestens 1 Kontrolle im belaubten und unbelaubten Zustand nötig. Eine blosse Sichtprüfung sei dabei nicht ausreichend, sondern etwaiges Totholz müsse konkret ermittelt werden und sei es durch den Einsatz von Hilfsmitteln wie Hubwagen.
(Oberlandesgericht Brandenburg, Aktenzeichen 2 U 99/00)
